
 

 

Beschlussfassungen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Montag, den 
19.02.2024 
 
Satzung über die Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften „Sandlöcher II – 
Flst.-Nr. 799, 1976, 1965“ der Gemarkung Rotzel 
Behandlung der Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss 
Beschluss: 

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander wird die 
Anregung zur Änderung der Baugrenze auf Flst.Nr. 1965 zur Berücksichtigung des Gewässerabstandes 
nicht berücksichtigt. 
2. Die Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften „Sandlöcher II - Flst.Nr. 799, 1976, 1965“ sowie die 
örtlichen Bauvorschriften werden mit den oben aufgeführten redaktionellen Ergänzungen in der Fassung vom 
19.02.2024 nach § 10 BauGB i.V.m. § 74 LBO und § 4 GemO als Satzung beschlossen. 

 

Satzung über die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit örtlichen 
Bauvorschriften „Pflegeheim Sonnenhang“ im Bereich des Grundstücks Flst.Nr. 790 der 
Gemarkung Binzgen Behandlung der Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss  
Beschluss: 
Die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Pflegeheim Son-
nenhang“ im Bereich des Grundstücks Flst.Nr. 790 wird in der Fassung vom 19.02.2024 nach § 10 BauGB 
i.V.m. § 74 LBO und § 4 GemO als Satzung beschlossen. 

 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich „Allmendkreuzung/Feuerwehrgerätehaus 
Nord“, Gemarkung Rotzel Änderungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB  
Beschluss: 
Der Flächennutzungsplan wird im Bereich „Allmendkreuzung/Feuerwehrgerätehaus-Nord“ gemäß der Dar-
stellung im beigefügten Planauszug nach § 2 Abs. 1 BauGB geändert. 
 

Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus-Nord“, Gemarkung Rotzel 
1. Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 4 

GemO 
2. Beschluss zur Aufstellung von örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO und § 4 

GemO 
Beschluss: 
1. Für den im Abgrenzungsplan vom 19.02.2024 dargestellten Bereich wird der Bebauungsplan "Feuerwehr-

gerätehaus-Nord" nach § 2 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
 
2. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Feuerwehrgerätehaus" werden örtliche Bauvorschriften 

nach § 74 LBO aufgestellt. 
 
 
 

Regenüberlaufbecken Luttingen  
Vergabe Betonsanierung 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt auf Grundlage der VOB/B die Firma Orth & Schöpflin GmbH aus 79541 
Lörrach mit der Ausführung der Betonsanierung des Regenüberlaufbeckens Luttingen. Die Brutto-
auftragssumme beträgt 147.507,19 €. 
 



 

 

Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Ergänzung des Auftrags zur 10-
Jahres-Wartung der Drehleiter 

Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt nachträglich die Eilentscheidung des Bürgermeisters, die zusätzlich erforderli-
chen Arbeiten zur Wartung der Drehleiter in Höhe von insgesamt 21.294,81 € an die Firma Drehleiter-Werk-
statt zu vergeben. 
 

Änderung der Benutzerordnung der Stadtbücherei 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt beiliegende neue Benutzerordnung der Stadtbücherei Laufenburg (Baden), die 
am 01.03.2024 in Kraft treten soll.  
 

Beschlussfassung über die Annahme von Spenden  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme bzw. Vermittlung der vorstehenden Spenden und zu. 
 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlichen Sitzungen 

Der Gemeinderat beschließt, zum 15.03.2024 oder nach Absprache eine Digitalisierungsbeauftragte in Teil-
zeit einzustellen und in die freie Planstelle einzuweisen. 
 


